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1. Konfulatwesen.

Der Hütten-Direktor E. Bahlfen ist zum Konsularagenten in Puerto de Mazarrön (Spanien)
bestellt worden. s«

Dem mit der Vertretung des Kaiserlichen Konsuls in Nanking beauftragten Dolmetscher Schulze
ist auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom
6. Februar 1875 für den Amtsbezirk des Konsulats und für die Dauer seiner Geschäftsführung die
Ermächtigung erteilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutz-
genossen einschließlich der unter deutschem Schutze befindlichen Schweizer vorzunehmen und die Ge-
burten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem Königlich Italienischen Generalkonsul Joseph Giacchi in Hamburg ist namens des Reichs
das Exequatur erteilt worden.

Dem französischen Konsul Paul Charles Marie Robin in Danzig ist namens des Reichs das
Exequatur erteilt worden.
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2. Finanzwesen.

Aberli ch t

der Einnahmen an Zöllen,Steuern und Gebühren für die Zeit vom 1. April 1911

bis zum Schlusse des Monats April 1911.

——

8 · · Im

z Die Solleinnahme

z nach ahtu der Die Isteinnahme Reichs)ainsben. “
usfuhr-

Bezeichnung der Einnahmen vergilusfuh ufw. hat betragen Einnahme für
2 hat betragen im Monat April Mas Rechnungs-
- im Monat April jahr 1911
7 .·- veranschlagt auf

A M 4

1 2 3 4 5

1 Zölle . .. 61688721 52 959 260 638 291 000

2 Tabaksteuer 792 881 871 968 14 549 000

8 Figerettenktruer 2278 036 2 868 280 25 814 000
4 #uckersteuer 10 499 387 16 968 736 151 919 000

5 Salzsteuer . 3 890 811 4902557 58250 000

6 Verbrauchsabgabe für Branntwein 14 582 881 17 172 502 163 476 000

7/Essigs äureverbrauchsabgabe 57 203 68 1562 641.000
8Schaumweinsteuer 913 951 612 717 10 876 000
 Leiuchtmittelsteuer. 419 881 745 691 8 963 000

10 Zündwarensteuer 1 102 659 1 413 943 15 776 000

11 Brausteuer undübergangsabgabe?von Bier 850 871 7 412 239 123 462 000
12%Spielkartenstempel. . .. 136 922 184 082 1 852 450

13 Wechselstempelsteuer 1 614 850 1 582 553 17 190 000
14eichsstempelabgaben: .

A. von Wertpapieren ..«.. 4660 298 4 459 292 490 000 000
B. Gewinnanteilfchein- und insbogen 1 489 010 1 459 230

C. -Kauf= und sonstigen ns chaffungs- ·
geschäften . 1963122 1 913 783 15 430 000

D. Lotterielosen: 2) für Staatslotterten — — 36 605 500

b) Privatlotterier 807420 791271 8 330 000
E. = Frachturkunden . 1 168 432 1 145 063 14 994 000

F. .= Personenfahrkarten 909 531 891 341 19 600 000
G. = Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge. 265 076 269 772 2 352 000

H. Vergütungen an Nitglieder voniAuf—
sichtsräten 1 300 638 1 274 625 4 410 000

J. = Schecks . 234 184 229 b00 3 724 000

K. Grundstuchsabertraungen . 2963827 2 904 860 43 700 000
15% Erbschaftsstener . 2 730 337 2 730 337 39 000 000

16 5tatistische Gebühr 142 428 142 428 1 536 950
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Nachmeisung
Einnahmen der Reichs-Post= und Telegraphen= sowie der Reichs-Eisenbahnverwaltung

1 Z Z - .

W für die Zeit vom 1. April 1911 bis zum Schlusse des Monats April 1911.

—— * Einnahmen vom Beginne Inm Reichshaushalts-Etat

Bezeichnung des Rechnungsjahrs bis ist die Einnahme für das
der zum Schlusse des Monats Rechnungsjahr 1911

Einnahmen April 1911 veranschlagt auf
- -

— 1 2 — 3

Post- und Telegraphenverwaltung 65 948 727 734 161 600

Reichs-Eisenbahnverwaltuunng « 10 709 000 1228 893 000

3. Zoll= und Steuerwesen.
—. —

Brkanntmachung.
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 8. April d. J. beschlossen:

Die Direktivbehörden werden ermächtigt, auf Antrag aus Billigkeitsrücksichten die
Reichsstempelabgabe von Wertpapieren sowie von Gewinnanteilschein= und Zinsbogen
ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Versteuerung zu erstatten, wenn die Wertpapiere,
Gewinnanteilscheinbogen oder Zinsbogen nachweislich nicht zur Ausgabe gelangt sind
und die Papiere oder Bogen entweder unter amtlicher Aufsicht vernichtet werden oder
ihre früher erfolgte Vernichtung einwandfrei nachgewiesen wird.

Berlin, den 11. Mai 1911.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Wermuth.

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 16. Mai 1911 beschlossen, den nachstehenden Ergänzungen des
Warenverzeichnisses zum Zolltarif und der Anleitung für die Zollabfertigung die Zustimmung zu erteilen.

Berlin, den 16. Mai 1911.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Wermuth.
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I. Ergänzung des Warenverzeichnisses zum Zolltarif.

Dem Stichwort „Tabaklaugen“ ist folgende Anmerkung anzufügen:

„Anmerkung. Tabaklaugen, die zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen bestimmt
sind, können auf Erlaubnisschein unter Uberwachung der Verwendung zgollfrei abgelassen
werden. Zum Zwecke der Bekämpfung von Rebschädlingen kann in unbedenklichen Fällen
die Zollfreiheit auch ohne Uberwachung der Verwendung gewährt werden, wenn der Bezug
der Tabaklaugen durch staatliche Stellen oder durch Landwirtschaftskammern, Weinbauvereine
landwirtschaftliche Genossenschaften und ähnliche Fachverbände vermittelt und die Abgabe
an Winzer zum Bespritzen von Reben durch die zuständige Gemeindebehörde oder einen
örtlichen Fachverband bescheinigt wird (D.“

I1I. Ergänzung der Anleitung für die Zollabfertigung.

Hinter Teil III 31 ist folgende Bestimmung aufzunehmen:

Zu Nr. 220. „Z1 a. Bestimmungen über den zollfreien Bezug von Tabaklauge zur Bekämpfung von

Rebschädlingen.
1. Landwirtschaftskammern, Weinbauvereine, landwirtschaftliche Genossenschaften und

ähnliche Fachverbände (einschließlich ihrer Bezirks= oder Ortsgruppen), die den zollfreien
Bezug von Tabaklaugen zur Bekämpfung von Rebschädlingen ohne Uberwachung der Ver-
wendung vermitteln wollen, haben einen verantwortlichen Bevollmächtigten zu bestellen und
bei dem Hauptamt, in dessen Bezirk sie ihren geschäftlichen Sitz haben (Bezirkshauptamh),
die Ausstellung eines Erlaubnisscheins auf den Namen dieses Bevollmächtigten mit der
Erklärung zu beantragen, daß sie für diesen hinsichtlich der Zollgefälle und Geldstrafen die
Haftung übernehmen. Staatliche Stellen haben in gleicher Weise ihren verantwortlichen
Vertreter zu benennen.

2. Der Erlaubnisschein wird nur unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs an Personen

erteilt, die das Vertrauen der Zollverwaltung genießen.

3. Die Erlaubnisscheininhaber können die Tabaklaugen unmittelbar aus dem Ausland
oder aus einer inländischen Zollniederlage, jedoch nur über die zuständige Zoll= oder Steuer-
stelle beziehen. Aus inländischem Tabak hergestellte Lauge wird im Falle ihrer Verbringung
auf eine öffentliche Niederlage oder ein Privatlager unter amtlichem Mitverschlusse wie
ausländische behandelt. Bei jeder Abfertigung von zollfreier Tabaklauge ist der Erlaubnis-
schein vorzulegen und nach Eintragung der abgefertigten Gewichtsmenge und Angabe des

Vollabsertigungspapiers seitens der Zoll= oder Steuerstelle dem Inhaber wieder zurück-
zugeben. "

4. Die Erlaubnisscheininhaber haben die Tabaklauge an die für den Verwendungs—
ort zuständige Gemeindebehörde auf Grund von Bezugszetteln oder Bezugslisten abzugeben,
welche Namen und Wohnort der Winzer sowie die Gewichtsmenge der zu beziehenden
Tabaklauge enthalten. Die Bezugszettel oder Bezugslisten müssen mit einer Bescheinigung
der Gemeindebehörde versehen sein, daß die angegebenen Mengen dem Weinbergsbetriebe
der Winzer entsprechen und ausschließlich an diese zur Verteilung gelangen werden.

Im Falle der Verteilung der Tabaklauge durch örtliche Fachverbände kann die Be—
stellung der Lauge bei dem Erlaubnisscheininhaber auch für den Gesamtbedarf des Ver—
bandes unter Angabe der Zahl der Mitglieder erfolgen. In diesem Falle ist alsbald nach
der Verteilung der Lauge dem Erlaubnisscheininhaber eine Zusammenstellung über die an
die einzelnen Mitglieder abgegebenen Mengen von Tabaklauge nebst einer Bescheinigung
der Gemeindebehörde vorzulegen, daß die angegebenen Mengen dem Weinbergsbetriebe der
Mitglieder entsprechen.

5. Uber die bezogene Tabaklauge haben die Erlaubnisscheininhaber Verzeichnisse zu
führen, welche den Tag des Empfanges und die Gewichtsmenge der eingegangenen Tabak-
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lauge ersehen lassen. Außerdem sind darin Tag der Abgabe und Gewichtsmenge der ab-
gegebenen Tabaklauge, ferner die beziehenden Gemeindebehörden oder örtlichen Fachverbände
einzutragen. Die Eintragungen über die Abgaben sind durch die Bezugszettel oder Bezugs-
listen oder durch die Zusammenstellungen der Fachverbände zu belegen.

6. Die Bestände von zollfreier Tabaklauge sind in einem der Zoll= oder Steuerstelle

anzugebenden Raume und getrennt von etwaiger inländischer oder nicht zollfreier aus-
ländischer Tabaklauge aufzubewahren.

7. Die Erlaubnisscheininhaber unterstehen der Beaufsichtigung seitens des Bezirks-
oberkontrolleurs und sind verpflichtet, letzterem und den sonst vom Bezirkshauptamt ab-

geordneten Oberbeamten die über den Bezug und die Abgabe von Tabaklauge geführten
Bücher vorzulegen, etwa verlangte Auskünfte bezüglich ihrer Betriebe zu erteilen und die
vorhandenen Bestände an Tabaklauge vorzuweisen.

8. Am Schlusse jeden Kalenderjahrs sind die Verzeichnisse von den Erlaubnisschein-
inhabern abzuschließen und die noch vorhandenen Bestände an zollfreier Tabaklauge ersichtlich
zu machen.

9. Der Bezirksoberkontrolleur hat bei den im Laufe jeden Jahres tunlichst mehrmals
vorzunehmenden Prüfungen die Eintragungen mit den vorhandenen Belegen zu vergleichen.
Am Schlusse des Kalenderjahrs ist von ihm die Ubereinstimmung der Istbestände mit den
Sollbeständen zu prüfen, wobei die Erlaubnisscheininhaber die erforderlichen Hilfsdienste
zu gewähren haben.

Die abgeschlossenen Verzeichnisse werden von dem Bezirksoberkontrolleur, nachdem er
die Richtigkeit der Bestandsübertragungen bescheinigt hat, nebst den zugehörigen Belegen
dem Bezirkshauptamt vorgelegt. Das letztere prüft die Richtigkeit der Anschreibungen und
klärt etwaige Abweichungen auf.

10. Falls ein Erlaubnisscheininhaber die Vermittelung des Bezugs von zollfreier
Tabaklauge einstellt, sind die Bestände festzustellen und zu verzollen, falls sie nicht nach-
weislich in das Ausland ausgeführt werden oder ihre Abgabe an andere Erlaubnisschein-
inhaber von der Direktivbehörde gestattet wird. Der Ausfuhr nach dem Ausland steht im
Sinne dieser Bestimmung die Niederlegung in einer öffentlichen Niederlage oder in einem
Privatlager unter amtlichem Mitverschlusse gleich.

11. Werden bei den Bestandsaufnahmen Fehlmengen ermittelt, deren Entstehung nicht
aufgeklärt werden kann, so sind diese ebenfalls zu verzollen.

12. Für Gemeinden, in deren Bezirken Tabakerzeugnisse hergestellt werden, kann die
Vergällung der zur Bekämpfung von Rebschädlingen bestimmten Tabaklauge vorgeschrieben
werden, sofern ein Mißbrauch der Lauge zu befürchten ist.

13. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen haben, sofern nicht die
Zollhinterziehungsstrafe verwirkt ist, eine Vertragsstrafe bis zum Betrage von 1000 1
sowie unter Umständen die Entziehung der Erlaubnis zur Vermittelung des Bezugs von
zollfreier Tabaklauge zur Folge.

14. Landwirtschaftskammern usw. (Ziffer 1) und deren verantwortliche Bevollmächtigte,
denen die Erlaubnis zur Vermittelung des Bezugs von gollfreier Tabaklauge erteilt ist,
ebenso die verantwortlichen Vertreter staatlicher Stellen erhalten je einen Abdruck der vor-
stehenden Bestimmungen ausgehändigt und haben diese in einer mit ihnen aufzunehmenden
schriftlichen Verhandlung als für sie verbindlich anzuerkennen.
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4. Polizeiwesen.

Ausweisung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

* Name und Stand Alter und Heimat Behörde, welche die Datum

. — b S Ausweisung Aus
5 er Bestrafung. beschlossen hat. weisfungs-
" der Ausgewiesenen. beschlusses
1 2 8 4 b 6

a) Auf Grund des 8389 des Strafgesetzbuchs.

1 Stanislaus (Anto- geboren am 80. Oktober 1876 zu schwerer Diebstahl in Königlich Preußischer 8. Mai 1911.
now) Grabowski, Mlawa, Rußland, russischer Staats= mehreren Fällen(Ge- Regierungspräsident zu

Schnitter, angehöriger, samtstrafe 6 Jahre Allenstein,
6 Monate Zuchthaus,
laut Erkenntnis vom

24. Mai 1905),

2 Stanislaus Sa= geboren am 28. (16.) April 1886 zu schwerer Diebstahl'Königlich Preußischer 2. Mai 1911.
watzki, Arbeiter, Warschau, Rußland, russischer Staats= undversuchter schwe= Regierungspräsident zu

angehöriger, rer Diebstahl (Ge--Allenstein,

3 Nikolaj Blazkow, geboren im Jahre 1886 zu Krasie-Landstreichen,

(

"1l

4

10

Metro Olenick,

Franz Rinke,

Arbeiter,

Aloys Krivic,
Schuhmacher,

Arbeiter,

Anton Pacyna,
landwirtschaftlicher
Arbeiter,

Maria Remesch,
ledige Tage-
löhnerin,

Schlosser,

Adolf Suck, Buch-
bindergeselle,

Stanislaus Wo-

barski, Arbeiter,

23 Jahre alt, geboren zu Mielczucky,

geboren am 28. Februar 1861 zu Par-

samtstrafe 3 Jahre
6 Monate Zuchthaus,
laut Erkenntnis vom

20. Dezember 1907),

b) Auf Grund des § 362 des Strafgesetzbuchs.

löwka, Bezirk Tlumacz, Galizien,
österreichischer Staatsangehöriger,

geboren am 8. April 1875 zu Kronau, Betteln,
Bezirk Radmannsdors, Krain, orts-
angehörig zu Reifen, ebenda, öster-

reichischer Staatsangehöriger, 1
geboren im Oktober 1892 zu Turowka,

BezirkSkalat, Galizien, ortsangehörig

angehöriger,
bbendaselbst, österreichischer Staats

Kreis Wielun, Gouvernement Kalisch,
Rußland, russischer Staatsange-
höriger, l

dubitz, Böhmen, österreichische Staats-
angehörige, «

Niedermohren, Bezirk Braunau, Böh-
men, österreichischer Staatsange-
höriger, «

geboren am 6. Juni 1863 zu Groß Betteln,

Porieê, Bezirk Nachod, Böhmen, orts-
angehörig ebendaselbst, österreichischer

Staatsangehöriger,
geboren am 18. April 1873 zu Wernt-

scheck. Rußland, russischer Staats-
angehöriger,

Landstreichen,

Landstreichen und
Betteln,

Landstreichen und

Betteln, 1
. I ,

geboren am 12. November 1876zuLandstreichen und
Betteln,

Betteln,

Königlich Preußischer 1. April 1911.
Regierungspräsident zu

Potsdam,
Königlich Bayerische Po= 28. April 1011.

lizeidirektion München,

Kaiserlicher Bezirkspräsi= 2. Mai 1911.
dent zu Straßburg,

Königlich Preußischer 5. April 1911.
Regierungspräsident zu
Oppeln,

Königlich Bayerisches
Bezirksamt Erding,

Kaiserlicher Bezirkspräsi=3.Mai1911.
dent zu Metz, ·

28.Apri11911.

Königlich Preußischer 20. April 1911.
Regierungspräsident zu
Breslau,

Königlich Preußischer
Regierungspräsident zu
Schleswig,

1. Mai 1911.

Berlin, Tarl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hof buchdrucker. in Berlin.
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